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BE TRIEBSAUFG ABE:  Eine Motion will Bauland erst besteuern, wenn es an Dritte geht

Neuer Anlauf bei der Baulandsteuer
Seit 2011 wird Bauland 
höher besteuert. National-
rätin Christine Bulliard-
Marbach (Mitte, FR) will, 
dass auf solchen Grund-
stücken bei Betriebsauf-
gaben die Steuern erst 
anfallen, wenn das Land 
an Dritte veräussert wird.

OLIVIER RUPRECHT

2011 fällte das Bundesgericht 
ein wegweisendes Urteil für die 
steuerliche Betrachtung von 
land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken in der Bauzone. 
Fortan musste der Gewinn bei 
Veräusserung des Baulands als 
Einkommen besteuert werden. 
Doch noch härter wurde die Steu-
erpraxis für Landwirte, die zwar 
ihren Betrieb aufgeben, aber das 
Bauland nicht an Dritte veräus-
sern. Denn es spielt keine Rolle, 
ob der Landwirt den Hof in der 
Bauzone behält oder ob er ihn an 
die Kinder übergibt: Mit der Auf-
gabe der Selbstständigkeit fliesst 
dieses Bauland vom Geschäftsver-
mögen ins Privatvermögen über, 
was steuerliche Konsequenzen 
nach sich zieht. 

Motion breit abgestützt

Durch diese Überführung wird 
der Verkehrswert des Grundstü-
ckes vom Fiskus auf das Einkom-
men des Landwirts aufgerechnet, 
da er als Gewinn betrachtet wird. 
Für den Landwirt entstehen so 
nebst der Aufgabe der wirtschaft-
lichen Tätigkeit zusätzlich hohe 
Steuerabgaben, obwohl er meist 
keine finanzielle Gegenleistung 
erhält. Eine Doppelbestrafung, 
wie Nationalrätin Christine Bul-
liard-Marbach (Mitte, FR) be-
klagt. «In meinem Umfeld kenne 
ich gleich mehrere aufgebende 
Landwirte, die davon betroffen 
waren», sagt sie gegenüber dem 

«Schweizer Bauer». Sie reichte 
deshalb eine Motion ein, die ge-
nau diesen «Missstand» beheben 
will. «Der Bundesrat muss diese 
Praxis, die schwerwiegende finan-
zielle Folgen für die betroffenen 
Bauernfamilien hat, ändern», so 
Bulliard-Marbach. Zu den Mitun-
terzeichnern des Vorstosses gehö-
ren mit Matthias Aebischer (SP, 
BE), Jacques Bourgeois (FDP, 

FR), Jacques Nicolet (SVP, VD), 
Pierre-André Page (SVP, FR) und 
Erich von Siebenthal (SVP, BE) 
Vertreter verschiedener Parteien 
und auch Bauernvertreter. Von 
der Motion nicht betroffen ist 
der Gewinn bei Veräusserung des 
Baulands an eine Drittperson. 
«Da ist selbstverständlich nichts 
dagegen einzuwenden, dass von 
der Verkäuferin oder vom Ver-
käufer die ordentliche Einkom-
menssteuer erhoben wird.»

Bundesrat gegen Vorstoss

Noch vor fünf Jahren tönte 
das aus Landwirtschaftskreisen 
anders. Nationalrat Leo Müller 
(Mitte, LU) wollte damals mit 
einer Motion die Rückkehr zur 
Steuerpraxis vor 2011 erreichen. 
Der Schweizer Bauernverband 
unterstützte dies, im Parlament 
wurde die Motion Müller an-
genommen. Als der Bundesrat 
schliesslich die entsprechende Ge-
setzesvorlage zur Besteuerung der 
landwirtschaftlichen Grundstücke 
vorlegte und diese in den Medien 
hohe Wellen schlug, lehnte das 
Parlament dies ab. Darauf ver-
weist der Bundesrat auch in seiner 
Antwort auf die Motion Bulliard. 
Er lehnt sie ab und hält fest: «So-
weit Grundstücke bei Betriebsauf-
gabe vom Geschäfts- ins Privat-
vermögen überführt werden, ist 
der Wertzuwachsgewinn grund-
sätzlich steuerbar, da die Überfüh-
rung steuerlich einer Veräusserung 
gleichgestellt ist.» Zudem könne 
bereits heute eine Ausnahme be-
antragt werden: «Auf Antrag der 
steuerpflichtigen Person wird die 
Besteuerung des Wertzuwachs-
gewinns aufgeschoben», so der 
Bundesrat. Dann werde nur die 
Differenz zwischen dem Ein-
kommenssteuerwert und den An-
lagekosten (wiedereingebrachte 
Abschreibungen) bei der Betriebs-
aufgabe besteuert. Entsprechend 
gebe es keinen Handlungsbedarf.

Heute schuldet ein abtretender Landwirt, der Bauland für sich behalten will, dem Staat so-
wohl die AHV als auch die Steuern auf dem Liquidationsgewinn. (Bild: Mike Bauert)

T V:  Für Ombudsstelle sind Aussagen zur TWI problematisch

«Kassensturz» 15× beanstandet
Im April hat die Konsu-
mentensendung «Kassen-
sturz» auf SRF die Trink-
wasser-Initiative (TWI) 
falsch dargestellt.

Im «Kassensturz»-Beitrag «Auf-
stand der Biobauern gegen den 
Vorstand von Bio Suisse» vom 6. 
April 2021 stand unter anderem 
die TWI im Zentrum. Im TV-Bei-
trag wird gezeigt, dass es unter 
den Bio-Produzenten Wider-
stand gibt gegen die ablehnende 
Position des Vorstandes von Bio 
Suisse und dessen Argumenta-
tion. Mit 73 zu 20 Stimmen bei 
5 Enthaltungen beschlossen die 
Delegierten in der darauffolgen-
den Woche klar die Nein-Parole 
zur Initiative.

15 Beanstandungen

Insgesamt gingen gegen diese 
«Kassensturz»-Sendung fünf-
zehn Beanstandungen ein. Der 
zentrale Kritikpunkt gemäss 
Ombudsstelle war in fast allen 
Beanstandungen, dass der In-
halt der Initiative nicht vollstän-
dig wiedergegeben und dadurch 
die Meinungsbildung des Publi-
kums erschwert worden sei. Des 
Weiteren monierten verschiede-
ne Beanstander, dass «Kassen-
sturz» einseitig im Sinne der 
Initianten berichtet habe.

Zu den Beanstandern gehörte 
auch die IG BauernUnterneh-
men. Sie kritisiert, dass trotz 
des klaren Neins der Bio-Suisse-

Delegierten zur TWI vor allem 
die Befürworter im TV-Beitrag 
Sendezeit erhalten haben. Be-
anstandet wurde von IG Bau-
ernUnternehmen insbesondere, 
dass die TV-Macher die TWI 
falsch darstellten.

Meinungsbildung beeinflusst

«Statt von ‹auf dem Betrieb 
produziertem Futter› wurde 
von ‹Importfutter› gesprochen», 
schreibt die Organisation in einer 
Mitteilung. Doch der Initiativtext 
lautet anders, nämlich: «Er (der 
Bund) ergänzt das bäuerliche 
Einkommen durch Direktzahlun-
gen zur Erzielung eines angemes-
senen Entgelts für die erbrachten 
Leistungen, unter der Vorausset-
zung… einen Tierbestand, der mit 
dem auf dem Betrieb produzier-
ten Futter ernährt werden kann.»

Die Ombudsstelle gibt der IG 
BauernUnternehmen recht. «Der 
Initiativtext äussert sich nicht zu 
Importfutter. Die im Beitrag ge-
zeigte Aussage entspricht der Ab-
sicht der Initianten, nicht aber 
dem Initiativtext. Womit sich 
«Kassensturz» im Beitrag die 
Anliegen der Initianten zu eigen 
gemacht und die freie Meinungs-
bildung auf unzulässige Art und 
Weise beeinflusst hat», schreibt 
die Ombudsstelle.

«Dass wir jetzt recht bekom-
men haben, freut uns. Wichtiger 
ist aber, dass die Stimmbevölke-
rung einmal mehr sieht, um wel-
che unüberlegte Mogelpackung 
es sich bei der Trinkwasser-Ini-
tiative handelt», lässt sich Samu-
el Guggisberg, Präsident der IG 
BauernUnternehmen, in einer 
Mitteilung zitieren. blu/hal

Der «Kassensturz» habe sich im Beitrag die Anliegen der Ini-
tianten zu eigen gemacht, kritisiert die Ombudsstelle. (Bild: SRF)

SA ATGUT

Bundesrat will wieder  
Raps-Pflichtlager aufbauen 
Beim Rapssaatgut sei man 
zu abhängig vom Ausland, 
so der Bundesrat. Er will 
die Saatgutpflichtlager des-
halb wieder einführen.

Die Schweiz soll ein Pflicht-
lager an Rapssaatgut erhalten. 
Das steht in der Verordnung 
über die Pflichtlagerhaltung von 
Saatgut, die der Bundesrat in 
die Vernehmlassung geschickt 
hat. Damit will er sicherstellen, 
dass die Schweiz in schweren 
Mangellagen beim Saatgut eine 
Reserve hat.

Die Schweiz hatte früher 
Saatgutpflichtlager. Diese wur-
den dann aber in den 1990er-
Jahren im Rahmen der Politik 
zur Reduktion der Pflichtlager 
abgeschafft. Seither hat sich der 
Markt für Saatgut stark konzen-
triert und internationalisiert. 
Die wirtschaftliche Landesver-
sorgung (WL) untersuchte des-
halb in den vergangenen Jahren, 
wie krisenfest die Schweiz im 
Saatgutbereich noch ist. Dabei 
zeigte sich, dass beim Rapssaat-
gut zahlreiche Risiken bestehen. 
So gibt es in der Schweiz we-
der eine Rapszüchtung noch 
eine Vermehrung. Die schwei-
zerische Rapsölgewinnung ist 
vollständig auf den Import von 
Rapssaatgut angewiesen. Raps-
saatgut ist zudem gut lagerfähig, 
und Sortenwechsel sind frühzei-
tig absehbar.

Gemäss dem Verordnungs-
entwurf des Bundesrats müssen 
diejenigen Marktteilnehmer 
Pflichtlager anlegen, die Raps-
saatgutsorten für die Rapsölge-
winnung importieren oder zum 
ersten Mal im Inland verkaufen. 
Wer pro Kalenderjahr mehr als 
100 Kilogramm Rapssaatgut ein-
führt, muss ein Pflichtlager anle-
gen. rup

VERSICHERUNGEN

Agrisano auch 
2020 erfolgreich
Ein positives Jahresergeb-
nis von 30,2 Mio. Fr. prägte 
letztes Jahr die Agrisano 
Stiftung und ihre beiden 
Aktiengesellschaften.

Der Stiftungsrat der Agrisanon 
Stiftung kann auf ein erfolgrei-
ches Jahr zurückblicken. Er er-
freut sich an einer kerngesunden 
und solid finanzierten Agrisano. 
Als Unternehmensstiftung und 
als solche Eigentümerin der 
Agrisano Krankenkasse AG und 
der Agrisano Versicherungen 
AG weist sie einen stabilen Ver-
sichertenbestand aus. Bei der 
obligatorischen Krankenpflege-
versicherung hat die Agrisano im 
Vergleich zum Vorjahr Kunden 
verloren, zählt aber immer noch 
knapp 145 000 Versicherte. Über 
90 Prozent der Abgänge sind Per-
sonen, die nicht aus dem land-
wirtschaftlichen Umfeld stam-
men und somit auch nicht vom 
Gesamtpaket der Beratungs- und 
Versicherungsleistungen profi-
tieren können. Zugelegt hat die 
Agrisano bei den speziell für die 
landwirtschaftliche Bevölkerung 
konzipierten Zusatzversicherun-
gen, dessen bäuerliches Kollektiv 
nunmehr 78 200 versicherte Bäu-
erinnen und Bauern zählt. Das 
Geschäftsergebnis der Agrisano 
Stiftung weist einen Gewinn von 
rund 1,3 Mio. Fr. aus. Bei der 
Agrisano Versicherungen AG be-
trägt der Gewinn 7 Mio. Fr. Auch 
die Agrisano Krankenkasse AG 
blickt auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr zurück und schliesst 
bei einem Prämienvolumen von 
476,1 Mio. Fr. mit einem Ge-
winn von 21,9 Mio. Fr. ab. Dieses 
deutlich positive Ergebnis ist vor 
allem auf den Anlageerfolg von 
28,2 Mio. Fr. zurückzuführen, 
denn die obligatorische Kranken-
pflegeversicherung selbst weist 
ein negatives Betriebsergebnis 
von minus 3,5 Mio. Fr. aus. Der 
Gewinn wird den Reserven zu-
gewiesen und kommt so vollum-
fänglich den Versicherten zugute. 
Das Eigenkapital ist bei allen drei 
Unternehmungen stabil kapita-
lisiert, was das solide finanzielle 
Rückgrat der Agrisano bestätigt. 
Besonders hervorzuheben sind 
die im Branchenvergleich sehr 
tiefen Verwaltungskosten. Die 
Pro-Kopf-Ausgaben in der obli-
gatorischen Krankenpflegever-
sicherung betragen nur 134,50 
Franken pro versicherte Person. 
Die Verwaltungskosten der Agri-
sano sind somit im Vergleich 
zum Vorjahr erneut leicht ge-
sunken und liegen deutlich unter 
dem schweizerischen Durschnitt 
von 172 Franken (2019). mgt/rup

Ständerat Werner Salzmann 
(SVP, BE) ist gleichzeitig Chef-
experte Landwirtschaft bei der 
Berner Steuerverwaltung. Er 
unterstützt die Motion Bulliard-
Marbach und zeigt an einem 
sehr vereinfachten Beispiel die 
Problematik von heute auf. 
Ausgangslage: Vater verkauft 
Heimwesen an Sohn und möch-
te eine Baulandparzelle mit 25 
Aren Fläche für sich behalten, 
um später ein Eigenheim zu er-
stellen. Die Parzelle muss nach 

geltendem Recht zum Verkehrs-
wert ins Privatvermögen über-
führt werden. Annahme durch-
schnittlicher Baulandpreis am 
Ort des Heimwesens: 300 Fr./
m2. Ergibt einen Überführungs-
wert von 750 000 Fr.
Berechnung steuerbar. Liquida-
tionsgewinn: siehe Tabelle unten.
Bemerkung: Der Liquidations-
gewinn von 652 500 Fr. ist 
steuerbar bei Bundessteuer und 
bei Kantonen mit dualistischen 
Steuersystemen auch bei der 

Kantonssteuer. In Kantonen 
mit dem monistischen System, 
z. B. Bern, wird die Kantons-
steuer erst bei der Veräusserung 
der Parzelle bei der Grund-
stückgewinnsteuer erfasst.
Fazit: Der abtretende Landwirt 
muss nebst der AHV von 72 500 
Fr. noch die Bundes- und Kan-
tonssteuer (dualistische Syste-
me) auf dem Liquidationsge-
winn vom 652 500 Fr. bezahlen, 
ohne dass er einen Franken ein-
nimmt. rup

BEISPIEL  VON WERNER SAL ZMANN

BERECHNUNG STEUERBARER LIQUIDATIONSGEWINN
Betrag in Fr.

Überführungswert 750 000

Abzüglich Verkehrswert nach BGBB 
(pauschal 10 Fr./m2)

-25 000

Bruttoliquidationsgewinn 725 000

Abzüglich pauschal 10% geschuldete 
AHV-Beiträge

-72 500

Steuerbarer Liquidationsgewinn 652 500

«Ich bin Bergbauer. Mein Be-
trieb liegt hoch oben. Dort habe 
ich leider keine Tramhalte stelle 
vor der Tür. Mit dem neuen 
CO2-Gesetz wird das Benzin um 12 Rp./l teurer. Ebenso steigen 
die Diesel- und Heizölkosten. Das alles kostet mich 1’500 Fr. mehr 
im Jahr!
Welche normal verdienende Familie soll sich diese Zusatzkosten 
leisten können?»
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Ich bin Bergbauer. Mein Be-
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